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Rückblick 2014 

Werfenweng ist seit nunmehr fast 10 Jahren aktiv im e5 - Programm engagiert und 
hat mittlerweile bereits 4 von 5 möglichen „e“ erreicht und steht somit knapp vor der 
höchsten Auszeichnungsstufe, die dem goldenen „european energy award“ ent-
spricht. Nach einer etwas ruhigeren Phase, in der vor allem Großprojekte wie das 
Heizwerk umgesetzt wurden, soll nun wieder das e5-Team reaktiviert werden und 
Projekte und Ideen entwickeln, die energieeffizient und nachhaltig sind. 

Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde sollen in vielen Bereichen u.a. Ener-
giesparmöglichkeiten gesucht werden, die für jedermann leicht umsetzbar sind.  

Für die Mitarbeit in der e5-Arbeitsgruppe suchen wir daher noch engagierte neue Teammitglieder.  

Bitte bei Interesse im Gemeindeamt melden. 

Dieser Ausgabe der Gemeindezeitung liegt der Müllabfuhrplan 2015 bei. 
Bitte beachten Sie: 

Das Gemeindeamt ist am 24.12. und 31.12.2014 geschlossen. 

e5 - Arbeitsgruppe Werfenweng 

Der Bürgermeister, die Mitglieder 
der Gemeindevertretung  
sowie die Gemeindebediensteten  
wünschen allen Werfenwenge-

rInnen und unseren Gästen  

 

ein gesegnetes Weihnachtsfest,  

Gesundheit  

und alles Gute  

für das Neue Jahr 2015! 



 
 

 
 

Liebe Werfenwengerinnen, 
liebe Werfenwenger! 
  

Wieder geht ein Jahr dem Ende zu 
und es war für mich ein ereignisrei-
ches und nicht immer einfaches 
Jahr. Es war ausgerechnet mein 
persönliches Jubiläumsjahr „25 Jah-
re Bürgermeister von Werfenweng“ 
im Rückblick auf diese lange Zeit 
auch das schwierigste Jahr. Selbst-
verständlich darf man bei dieser 
Betrachtung die Ursache nicht nur 
bei anderen suchen. Ich fragte mich 
in diesem Jahr sehr wohl oft selber, 
wo habe ich Fehler gemacht, wo 
war die Zeit für ein Vorhaben noch 
nicht reif, was hätte vielleicht anders 
gemacht werden sollen. Als Resü-
mee bleibt, auch im  vergangenen 
Jahr konnte wieder viel für die Ge-
meinde erreicht werden. Die wich-
tigsten Aktivitäten und Entscheidun-
gen waren 

 der Beschluss zur Errichtung des 

Seniorenwohnhauses gemeinsam 
mit der Gemeinde Pfarrwerfen;  

 der Baubeginn für die neue Wohn-

anlage der gswb; 

 das Konzept des Werfenwenger 
Spazierhimmels; 

 die Beschlüsse zur Unterstützung 

des Projektes Rosnerköpflbahn, 
auch wenn diese ganz besonders 
diskutiert und auch in Frage ge-
stellt wurden; 

 der barrierefreie Zugang zum Ge-

meindeamt;  

 Bebauungsplanungen und Bau-

landsicherungsprojekte; 

 die Einrichtung eines Beirates für 

Architektur und Gemeindeentwick-
lung;  

 die neuerliche Teilnahme der Ge-
meinde an dem Förderprogramm 
LEADER; 

 Sanierungsmaßnahmen am Orts-
kanalnetz.  

Auch im kommenden Jahr werde ich 
mich mit allen Kräften für Euch und 
Werfenweng einsetzen. In diesem 
Sinne wünsche ich Euch allen ein 
gutes, gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2015.  
 
Euer Peter Brandauer  

Der Bürgermeister 

informiert 

Öffnungszeiten 
 

Parteienverkehr: 

Mo - Fr:  08:00-12:00 Uhr 

Di: 17:00-19:00 Uhr 
 

Amtsstunden: 

Mo-Fr: 08:00-12:00 Uhr 

Mo-Do: 14:00-17:00 Uhr 
 

Außerhalb der für den Parteienver-
kehr bestimmten Zeiten sind Termine 
nach vorheriger telefonischer Verein-

barung jederzeit möglich. 
 

Bauamt: 
Termine für  

Bauangelegenheiten:  
 Mittwochs nach telefonischer  

Voranmeldung unter 06466/414  
 

Kontakte: 

Gemeindeamt Werfenweng 
Weng 42, 5453 Werfenweng 

Tel.: 06466/414 
 gemeinde@werfenweng.gv.at 

Bürgermeister: 
buergermeister@werfenweng.gv.at 

Amtsleiter: 
 amtsleitung@werfenweng.gv.at 

Buchhaltung:                                  

buchhaltung@werfenweng.gv.at 

 

Gemeindeamt 

Winterdienst 

Wieder hat eine neue Wintersaison begon-
nen und wir weisen wieder auf nachstehen-
de Regelungen hin und ersuchen Sie, die 
Arbeiten der Gemeinde im Winterdienst 
entsprechend zu unterstützen.  

 

1.  Stellen sie ihr Fahrzeug nicht auf den 
Gemeindestraßen ab. Es beeinträchtigt 
dadurch die Verkehrssicherheit, er-
schwert die Schneeräumung oder 
macht sie unmöglich. In diesem Fall 
kann eine Räumung erst erfolgen, wenn 
die Fahrzeuge von ihren Haltern ent-
fernt wurden. 

2.  Schnee aus Einfahrten und Privatgrund-
stücken darf prinzipiell nicht auf die Ge-
meindestraßen geräumt werden. Dies 
erschwert die Schneeräumung und 
sorgt bei bereits geräumten Straßen-
abschnitten für neue Gefahrenstel-
len. Diese Vorgangsweise wäre auch 
gemäß StVO nicht erlaubt.  In Fällen, 
wo eine Schneedeponie auf Eigen-
grund nicht möglich ist, wird die Ge-
meinde diese Vorgangsweise bis auf 
Widerruf dulden und den entstande-
nen Aufwand am Ende der Saison 

weiterverrechnen. 

3.  Wenn möglich achten sie darauf, dass, 
sollte sich vor ihrem Einfahrts- bzw. 
Objektbereich ein Straßeneinlauf-
schacht befinden, dieser im Frühjahr 
möglichst frei ist, um in der Tauwetter-
periode das einwandfreie Ablaufen des 
Schmelzwassers bestmöglich zu ge-
währleisten.  

4. Es darf bei dieser Gelegenheit auch 
nochmals auf die Verpflichtungen der 
Anrainer gemäß § 93 StVO 1960, idgF, 
hingewiesen werden (Verpflichtungen 
betreffend die Schneeräumung, Streu-
ung bzw. Reinigung der Gehsteige und 
Gehwege, sowie die  Beseitigung von 
Schneewächten und Eisbildungen von 
den Dächern). 

5.  Bei öffentlichen Privatstraßen ist der 
jeweilige Grundeigentümer und bei Inte-
ressentenstraßen die Weggenossen-
schaft zur Räumung und Streuung der 
Straße verpflichtet. 

6.  Gelegentlich (insbesondere aus arbeits-
technischen Gründen) werden bestimm-
te Teilstücke von Gehsteigen und Geh-
wegen, sowie öffentliche Privatstraßen 
und Interessentenstraßen, für die grund-
sätzlich der jeweilige Anrainer bzw. 
Grundeigentümer zuständig und verant-
wortlich ist, vom Winterdienst der Ge-
meinde mitbetreut. Es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass diese 
Winterarbeiten durch die Gemeinde 
eine freiwillige Arbeitsleistung dar-
stellen, die unverbindlich ist und aus 
der kein Rechtsanspruch abgeleitet 
werden kann - die damit verbundene 

zivilrechtliche Haftung für die zeitge-
rechte und ordnungsgemäße Durch-
führung der Arbeiten bleibt in jedem 
Fall beim verpflichteten Anrainer bzw. 
Straßeneigentümer. 

7.  Eine Übernahme dieser Räum- und 
Streupflicht durch stillschweigende 
Übung im Sinne des § 863 Allgemei-
nes Bürgerliches Gesetzbuch wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

Wir bemühen uns sehr, die Unannehm-
lichkeiten, die jeder Winter ganz natürlich 
mit sich bringt, so gering als möglich zu 
halten und möchten auch gleichzeitig da-
rauf hinweisen, dass der Winterdienst in 
Werfenweng nur mit Ihrer Hilfe auf sehr 
hohem Niveau gehalten werden kann. 



Am 8. September sind 63 Schülerin-
nen und Schüler der Volksschule 
Werfenweng ins neue Schuljahr ge-
startet. 
Besonders aufregend war der 1. Schul-
tag für die 16 Erstklassler! 
Wie jedes Jahr wurden die Kinder von 
der Raiffeisenbank Werfenweng-
Werfen mit Sumsi-Rucksäcken ausge-
stattet. 

Der Herbstwandertag führte alle Kinder 
zur Mahdeggalm, wo wir von den Wir-
tinnen Kathi und Karin besonders 
freundlich aufgenommen wurden. 
Ein herzliches Dankeschön auch für 
die vielen Portionen Pommes, die auf 
Kosten des Hauses gingen! 

Das „Salzburger Lesefrühstück“ wurde 
am 21. Oktober in allen Klassen durch-
geführt. Das von der Bäckerei Haßlwan-
ter gespendete Gebäck ließen sich alle 
Kinder schmecken. 

Im November nutzten  wir  wieder das 
tolle Angebot des Family Resorts und 
alle Schülerinnen und Schüler der 
Volksschule durften im Rahmen des 
Sportunterrichts kostenlos schwimmen 
gehen. 
Herzlichen Dank an Familie Klein, die 
uns in jedem Jahr diesen Badespaß 
ermöglicht! 
Am 14.11. unternahmen die 15 Schüle-
rinnen und Schüler der 3. Klasse einen 
Lehrausgang zur Freiwilligen Feuerwehr 
und wurden dort von OFK Markus Hu-
ber und Heinz Ganschitter kindgerecht 
über die Tätigkeiten eines Feuerwehr-
mannes informiert. Die Kinder durften 
auch in den Tankwagen und dabei 
selbst die Sauerstoffmaske anlegen. 

Die 3.-Klassler und 4.-Klassler erhalten 
derzeit jeden Dienstag Besuch vom 
ehemaligen Boxer Conny König.  Conny 
König trainiert und arbeitet mit den Kin-
dern an dem Projekt „ King5Boxthera-
pie“. Die Ziele dieser Bewegungseinhei-
ten sind die Verbesserung der körperli-
chen und geistigen Fitness, die Stär-
kung des Selbstvertrauens, Aggressions
- und Stressabbau und die Erhöhung 
des Toleranzpegels. 

Die Gemeindevertretung hat beschlos-
sen, einen Beirat für Architektur und 
Gemeindeentwicklung einzurichten. 
Dessen Aufgabe ist die Beratung der 
Gemeinde in Raumplanungs– und 
Bauangelegenheiten um Fehlentwick-
lungen zu verhindern, die Qualität des 
Bauens anzuheben und das Ortsbild 
zu verbessern bzw. zu erhalten. 
Alle bewilligungspflichtigen Bauvorha-
ben ab dem 01.01.2015 werden von 
dem aus drei Architekten bestehenden 
Beirat vorbegutachtet und sollen die 
Anregungen daraus in die endgültige 
Einreichplanung einfließen. Über De-
tails zu diesem Gremium sowie die 
Sitzungstermine für 2015 werden alle 
Haushalte demnächst noch genauer 
informiert. 

Aktuelles  

aus der Volksschule 

Am 10.12. fuhren alle Schülerinnen 
und Schüler  nach Salzburg. 
Die 1. und 2. Klassler besuchten Mo-
zarts Geburtshaus und erlebten dort 
die Dialogführung „Weihnachten mit 
Familie Mozart“.  In dieser wurden  
spannende Fragen über den Lebens-
alltag des 18. Jahrhunderts beantwor-
tet und die Kinder erfuhren gleichzei-
tig lustige Einzelheiten aus dem Le-
ben der Familie Mozart. 

Dann sahen die Kinder im Landesthe-
ater „Das doppelte Lottchen“ und wa-
ren davon begeistert. 
Am Freitag, dem 5.12. war der Ni-
klaus zu Besuch in der Schule. Herz-
lichen Dank an den Nikolaus – Dia-
kon Martin Schmid. 

Die 3. und 4. Klassler fuhren mit dem 
Aufzug auf den Mönchsberg und be-
suchten im Museum der Moderne 
den Workshop „Welche Farbe hat der 
Winter“. Im Anschluss daran sahen 
sie im „ DasKino“ den Film „Die Le-
gende vom Weihnachtsstern“. 

Beirat für Architektur und 

Gemeindeentwicklung 



24.12.2014 
Krippenfeier 17:00 Uhr 
Christmette 23:00 Uhr 

 

28.12.2014 
Höllennacht am Dorfplatz 

19:00 Uhr 
 

30.12.2015 
Stammgästeclub 

Eisstockschießen 11:00 Uhr 
 

31.12.2014 
Dankgottesdienst 19:00 Uhr 
Silvesterparty am Dorfplatz 

 

03.01.2015 
04.01.2015 

Schlittenhunderennen 
 

12.01.2015 
Grundbesitzerversammlung Jagd 

 

07.02.2015  
Skimeisterschaften für alle Betrie-

be Salzburgs 13:00 Uhr 
 

17.02.2015 
Faschingsdienstag 

 

22.02.2015 
LWK-Wahl 

07:00 -12:00 Uhr 

Veranstaltungen 
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Rollende Herzen – verteilen statt wegwerfen 

Mit 1. November 2014 wurde das Zentrale 
Personenstandsregister – „ZPR“ einge-
führt. Mit der Einführung und Umstellung 
auf das ZPR gibt es viele Vorteile für die 
Bürgerinnen und Bürger.   

Künftig kann jedes Standesamt Geburts-, 
Heirats- und Sterbeurkunden ausstellen, 
da diese online abrufbar sein werden.  

Nur im Falle einer Geburt muss man wie 
bisher das örtlich zuständige Standesamt  
aufsuchen. 

Zentrales Staatsbürgerschaftsregister – 
„ZSR“ 

Durch die Schaffung des ZSR kann in 
Zukunft - unabhängig vom Wohnsitz - die 
Ausstellung eines Staatsbürgerschafts-
nachweises bei jeder Staatsbürgerschafts-
stelle beantragt werden. 

 ACHTUNG - WICHTIG!  

In der Einführungs- und Umstellungspha-
se auf das neue System werden Sie je-
doch gebeten, trotzdem noch alle persönli-
chen Dokumente mitzubringen! 

Damit ist gewährleistet, dass eventuell 
bereits vorhandene Daten im neuen Sys-
tem kontrolliert, ergänzt, und wenn noch 
gar nicht erfasst, neu angelegt werden 
können. 

Wir bitten jetzt schon um Geduld, da es 
vor allem in den ersten Monaten zu teil-
weise längeren Wartezeiten (bis zu zwei 
Wochen) kommen kann. 

Eine frühzeitige Beantragung der ge-
wünschten Unterlagen wird daher empfoh-
len. 

Für den Standesamtsverband  

Werfen-Pfarrwerfen-Werfenweng: 

Johann Lang, Standesbeamter e.h. 

Tel.: 06468/5223-16 

Um Voranmeldung wird gebeten. 

Information -  

Zentrales Personenstandsregis-
ter und Zentrales Staatsbürger-

schaftsregister 

Gebühren und Abgaben 

Grundsteuer A 500%   

Grundsteuer B 500%   

Kommunalsteuer  3%   

 netto brutto 

Hundesteuer 32,--   

Ortstaxe  2,--   

OT für Zweitwohnsitze   

bis 40m² Wohnfläche 400,--  

von 40m² - 70m²  520,--  

von 70m² - 100m²  600,--  

von 100m² - 130m²  720,--  

über 130m²  760,--  

Dauernd abgestellte 
Wohnwagen 

260,--  

Zuschlag zur OT für 
Zweitwohnsitze: 

  

bis 40m²  120,--  

von 40m² - 70m²  156,--  

von 70m² - 100m²    180,--   

von 100m² - 130m²   216,--  

über 130m²  228,--  

Dauernd abgestellte 
Wohnwagen  

78,--  

Abwasserbeseitigung:   

Kanalbenützungsgebühr  3,10 3,41 

Kanalanschlussgebühr  540,-- 594,-- 

Zählermiete < 20m³ 10,-- 11,-- 

Zählermiete > 20m³ 20,-- 22,-- 

Zählermiete MeiStream 80,-- 88,-- 

Müllabfuhr:     

Je Liter Vorhaltevolumen 0,0949 0,10439 

Kindergartengebühr:     

1 Kind/Vollbetreuung  85,50 

1 Kind bis 3 Jahre  140,-- 

Grabstellengebühr   

Einzelgrab 25,--  

Doppelgrab 40,--  

Grabanlage 50,--  

Kindergrab 15,--  

Urnengrab in Urnenwand 25,--  

Beisetzungsgebühr   

Erdgrab/Urne im Erdgrab 10,--  

In Urnenwand 10,--  

In Urnenwand inkl. Platte 600,--  

Enterdigungsgebühr 25,--  

Aufbahrungshalle/Tag 40,--  

Die Gemeindevertretung hat in der Sit-
zung am 16.12.2014 die Gemeindesteu-
ern, -abgaben und -gebühren für das 
Jahr 2015 beschlossen: 

 

Mittwoch 
 07.01.  04.02.  11.03.  15.04.  13.05.  
10.06. 08.07.  07.10  04.11  02.12. 

 

Hüttau hinter dem Gemeindeamt 11:00 - 11:15 

Pöham Dichtlwirtparkplatz 11:30 - 11:45 

Pfarrwerfen Beim Pfarrhof 12:00 - 12:15 

Werfenweng bitte nach Pfarrwerfen kommen 12:00 - 12:15 

Werfen beim Feuerwehrhaus 12:30 - 12:45 

Tenneck Postplatz 12:55 - 13:10 

Mühlbach Parkplatz gegenüber Feuerwehrhaus 13:45 - 14:00 

Die Gemeinde Werfenweng setzt 
einen weiteren Schritt zur Verwal-
tungsmodernisierung und bietet ab 
dem 1. Quartal 2015 das Service der 
"Dualen Zustellung" für alle, die EDV 
nutzen, an.  

Ganz einfach - keine langwierige 
Anmeldung, keine Passwortverwal-
tung und vor allem keine Kosten. 
Alle Vorschreibungen können per E-
Mail zugestellt werden. 

Duale Zustellung löst 

Bürgerportal ab 


